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Dieses Merkblatt richtet sich an alle Unternehmen, welche der Aufsicht der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB) unterliegen.

Mit dem Inkrafttreten dieses Merkblattes treten die Verlautbarungen in dem
Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen gemäß
KWG und KAGB in Bezug auf das KAGB außer Kraft.

Das Merkblatt gibt Erläuterungen zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die
Mitglieder von Aufsichtsorganen und den damit verbundenen Anzeigepflichten im Bereich
des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

Die Anzeige ist über die Melde- und Veröffentlichungsplattform der Bundesanstalt „MVP-
Portal“) abzugeben. Hinweise hierzu, insbesondere zu technischen Einzelheiten, gibt das
auf der BaFin-Homepage verfügbare „Informationsblatt zum Fachverfahren
Personenanzeigen: KAGB“, zu finden unter

Informationsblatt zum Fachverfahren Personenanzeigen: KAGB

Hinweis zum Datenschutz:

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung der Bundesanstalt zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Pflichten im Rahmen von Bestellungsabsichtsanzeigen sind auf der
Internet-Seite der Bundesanstalt www.bafin.de in der Rubrik
Die BaFin/Datenschutz/Informationen_zur_Datenverarbeitung zu finden.

Konkrete Informationen zur Datenverarbeitung bei der Anzeige der vorgesehenen
Bestellung von Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen finden Sie hier:

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/Datenschutz/anlage_d
atenschutz_pruefung_aufsichtsraete_kagb_wa.html



Seite 2

Merkblatt zu den Mitgliedern von Aufsichtsorganen gemäß KAGB

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht .................................................................................................... 2

Begriffsbestimmungen ........................................................................................... 3

I. Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen ...................................................... 4

1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten .............................................. 4

2. Anzeigepflichtiger Personenkreis ................................................................ 4

3. Anzeigepflicht bei Bestellung ..................................................................... 5

a. Erforderliche Angaben .......................................................................... 5

(1) Vordrucke: ...................................................................................... 5

(2) Weitere Unterlagen ........................................................................... 5

b. Unterlagen im Einzelnen....................................................................... 5

(1) Lebenslauf....................................................................................... 5

(2) Angaben zur Zuverlässigkeit der Mitglieder von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen ........................................................................................ 6

(3) „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, „Europäisches
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ oder „entsprechende Unterlagen“
aus dem Ausland ........................................................................................ 7

(a) Generelle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen ............................. 7

(b) Spezielle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen ............................. 8

(4) Auszug aus dem Gewerbezentralregister ............................................. 9

(5) Nebentätigkeiten .............................................................................11

4. Anzeigepflicht bei Ausscheiden .................................................................11

5. Weitere Anzeigepflichten..........................................................................11

II. Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen ........12

1. Sachkunde .............................................................................................12

2. Zuverlässigkeit .......................................................................................12

3. Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des KAGB ..............................14

4. Mandatsbegrenzungen ............................................................................14



Seite 3

Merkblatt zu den Mitgliedern von Aufsichtsorganen gemäß KAGB

Begriffsbestimmungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Begriffe sowie zusätzlich
Begriffsbestimmungen für die Zwecke dieses Merkblattes zusammengefasst.

Angehörige Angehörige i. S. v. § 11 Abs. 1 Nr. 1
Strafgesetzbuch:
Verwandte und Verschwägerte in gerader
Linie; der Ehegatte, der Lebenspartner i.
S. des Lebenspartnerschaftsgesetzes, der
Verlobte, Geschwister, Ehegatten oder
Lebenspartner der Geschwister, Geschwister
der Ehegatten oder Lebenspartner, und zwar
auch dann, wenn die Ehe oder die
Lebenspartnerschaft, welche die Beziehung
begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn
die Verwandtschaft oder Schwägerschaft
erloschen ist; Pflegeeltern und Pflegekinder

Aufsichtsmandat

Aufsichtsorganmitglied

Mandat in einem Aufsichtsorgan, d.h.
Aufsichtsrat oder Beirat

Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder, siehe
hierzu auch § 1 Abs. 19 Nr. 4a KAGB

Geschäftsleiter/in Siehe § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB

Kapitalverwaltungsgesellschaft Anzeigepflichtiges Unternehmen, welches der
Aufsicht der Bundesanstalt nach dem KAGB
unterstehen

Mandat Aufsichtsmandat

Mandat Geschäftsleitungs- oder Aufsichtsmandat

Nahe Angehörige Ehepartner, eingetragene Partner, Partner in
einer Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern,
andere Verwandte, mit denen die Person in
einem Haushalt lebt

Aufsichtsorgan Zwingend oder fakultativ eingerichtetes
Organ, dem die Überwachung der
Geschäftsleitung des jeweiligen
Unternehmens obliegt.
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I. Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen

1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten

1 Die Anzeige ist über die Melde- und Veröffentlichungsplattform der BaFin („MVP-
Portal“) abzugeben, welche hier zur finden ist:

MVP-Plattform

Weitere Hinweise, insbesondere zu technischen Einzelheiten, gibt das auf der BaFin-
Homepage verfügbare „Informationsblatt zum Fachverfahren Personenanzeigen KAGB“.

Personenanzeigen über das MVP-Portal können nur von erlaubten
Kapitalverwaltungsgesellschaften abgegeben werden. Anzeigen im Rahmen eines
Erlaubnisverfahrens können mit den weiteren Unterlagen zur Erlaubnis eingereicht
werden.

2 Die nach dem KAGB vorgeschriebenen Anzeigen sind unverzüglich zu erstatten.
Die Bundesanstalt geht grundsätzlich davon aus, dass eine Anzeige jedenfalls dann
unverzüglich erfolgt ist, wenn ein Zeitraum von zwei Wochen nach Entscheidung des
zuständigen Organs nicht überschritten ist. Das Behördenführungszeugnis, bzw.
Gewerbezentralregisterauszug müssen innerhalb der vorgenannten Frist zumindest
beantragt worden sein.

3 Die Bundesanstalt kann weitere Unterlagen und Auskünfte anfordern, soweit es im
Einzelfall erforderlich erscheint. Um nach Auswertung der eingereichten Unterlagen
gegebenenfalls verbleibende offene Fragen im Zusammenhang mit den fachlichen und
persönlichen Anforderungen zu klären, kann die Bundesanstalt der Person Gelegenheit zu
einem Gespräch (Interview) geben.

4 Die Kosten für die beizubringenden Unterlagen werden nicht von der
Bundesanstalt übernommen.

5 Die Bundesanstalt stellt über das MVP-Portal Formulare für die einzelnen Anzeigen
und abzugebenden Erklärungen bereit, die zu verwenden sind.

2. Anzeigepflichtiger Personenkreis

6 Die Bestellung eines Mitglieds des
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ist der
Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. Die
Anzeige ist durch die
Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

7 Ebenso ist die Mitgliedschaft in einem
Beirat im Sinne von § 18 Abs. 2 KAGB
anzeigepflichtig.

8 Die Verlängerung eines bestehenden Mandates durch Wiederwahl ist nicht
anzeigepflichtig.

Rechtsgrundlagen:
§  18 Abs. 4 S. 2 KAGB,
§ 119 Abs. 3 S. 3 KAGB,
§ 147 Abs. 3 S. 3 KAGB,
§ 153 Abs. 3 S. 4 KAGB
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9 Sollte es sich um Aufsichtsratsmitglieder handeln, welche als Vertreter der
Arbeitnehmer nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes in den Aufsichtsrat
oder Beirat gewählt wurden, so entfällt gemäß § 18 Abs. 5 KAGB die Anzeigepflicht.

3. Anzeigepflicht bei Bestellung

10 Die Bestellungsanzeige ist über das MVP-Portal abzugeben.

a. Erforderliche Angaben

11 Über das MVP-Portal müssen die folgenden Formulare abgesendet werden.

(1) Vordrucke

- Angaben zur Zuverlässigkeit:
 Erklärung über Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, gewerberechtliche

Entscheidungen sowie vermögensrechtliche Verfahren,
 Erklärung über Angehörigkeitsverhältnisse,
 Erklärung über Geschäftsbeziehungen.

- Erklärung „Nebentätigkeiten“
Des Weiteren müssen Lebenslauf und Gewerbezentralregisterauszug hochgeladen
werden.

(2) Weitere Unterlagen

Daneben sind noch folgende Unterlagen beizubringen:

12 „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, „Europäisches Führungszeugnis
zur Vorlage bei einer Behörde“ oder „entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland -
siehe unten.

13 Durch die Einreichung der der Anzeige beizufügenden Angaben und Erklärungen
des Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans bestätigt die
Kapitalverwaltungsgesellschaft, dass die eingereichten Informationen nach ihrem
Kenntnisstand richtig sind.

14 War oder ist das neu bestellte Mitglied bereits Geschäftsleiter oder Mitglied des
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehenden
Unternehmens, sind alle im Zusammenhang mit der Anzeige einzureichenden
Unterlagen/ Erklärungen erneut vorzulegen. Die Bundesanstalt kann im Einzelfall darauf
verzichten. Für Behördenführungszeugnisse und Auszüge aus dem
Gewerbezentralregister sind die dortigen Ausführungen zu beachten.

b. Unterlagen im Einzelnen

(1) Lebenslauf

15 Der Lebenslauf wird im Rahmen der Anzeige über die MVP-Plattform ausgefüllt,
ein Exemplar des Lebenslaufs kann, muss aber nicht hochgeladen werden. Der
Lebenslauf muss lückenlos, vollständig und wahr sein. Er hat folgende Angaben zu
enthalten:

- Name, sämtliche Vornamen, Geburtsname,
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- Geburtstag, Geburtsort,
- Wohnsitz,
- Staatsangehörigkeit,
- eine eingehende Darlegung der fachlichen Vorbildung,
- die Namen aller Unternehmen, für die das Mitglied des Aufsichtsorgans tätig ist

oder tätig gewesen ist,
- Angaben zur Art und Dauer der jeweiligen Tätigkeit, einschließlich Nebentätigkeiten.

16 Der Schwerpunkt des Lebenslaufs hat auf den Stationen des Berufslebens zu
liegen. Bei den einzelnen Stationen ist nicht nur das Jahr, sondern auch der jeweilige
Monat des Beginns und des Endes einer Tätigkeit anzugeben.

17 Wenn ein Aufsichtsorganmitglied in den letzten zehn Jahren seinen Wohnsitz
außerhalb Deutschlands hatte, sind der jeweilige Zeitraum und der jeweilige Staat
anzugeben. Weiterhin ist anzugeben, wenn der Wohnsitz und der Ort der beruflichen
Tätigkeit nicht innerhalb desselben Staates lagen. Diese Informationen sind für die
Bundesanstalt insofern relevant, als dies Auswirkungen auf die einzureichenden
Registerauszüge hat.

(2) Angaben zur Zuverlässigkeit der Mitglieder von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen

18 Das Mitglied des Aufsichtsrates hat Angaben zur Zuverlässigkeit zu machen. In
diesen sind Auskünfte über etwaige Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren,
gewerberechtliche Entscheidungen sowie vermögensrechtliche Verfahren anzugeben. Die
Erklärung ist über das MVP-Portal abzugeben.

19 In der Erklärung können anhängig gewesene Strafverfahren unberücksichtigt
bleiben

- die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden,
- die wegen eines dauerhaften Verfahrenshindernisses eingestellt wurden,
- die mit einem Freispruch beendet worden sind,
- bei denen eine ergangene Eintragung im Bundeszentralregister (BZR) entfernt oder

getilgt wurde oder
- die gemäß § 53 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) nicht angegeben werden

müssen.

20 Eintragungen, die gemäß § 153 Gewerbeordnung aus dem Gewerbezentralregister
zu tilgen sind, können unerwähnt bleiben.

21 Die nach den §§ 153 und 153a Strafprozessordnung (StPO) eingestellten
Strafverfahren sowie sonstige vorläufig eingestellte Strafverfahren sind dagegen
anzugeben, sofern nicht die für die Straftatbestände einschlägigen Löschungsfristen nach
§ 24 Abs. 3-5 BZRG abgelaufen wären. Eine Einstellung nach diesen Vorschriften
beseitigt nicht die strafrechtliche Unschuldsvermutung; es können sich dessen
ungeachtet aber aus dem Sachverhalt Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit ergeben,
insbesondere bei Verfahren im Zusammenhang mit strafbewehrten Verstößen gegen
einschlägiges Aufsichtsrecht, Vermögens- oder Insolvenzstraftaten oder Steuerdelikten.

22 Vergleichbare Sachverhalte nach anderen Rechtsordnungen sind ebenfalls
anzugeben.
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23 In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, Kontakt mit dem bei der Bundesanstalt
zuständigen Fachreferat aufzunehmen.

24 Die Angaben müssen vollständig und richtig sein. Soweit Verfahren anzugeben
sind, sind Kopien der Urteile, Beschlüsse, Sanktionen, Bescheide oder sonstigen
relevanten Dokumente über das Onlineformular „Zuverlässigkeitserklärung ARM/VRM“
hochzuladen. Die Bundesanstalt behält sich vor, ggf. weitere Auskünfte bei den
zuständigen Stellen einzuholen.

Zur Beurteilung etwaiger Interessenkonflikte hat das Mitglied des Aufsichtsorgans in dem
Onlineformular „Zuverlässigkeitserklärung ARM/VRM“ ferner Angehörigkeitsverhältnisse
zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung und den Mitgliedern des Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans sowohl des anzeigenden Unternehmens als auch dessen Mutter- oder
Tochterunternehmen sowie zu Personen, die eine bedeutende Beteiligung an dem
anzeigenden Unternehmen halten, zu erklären.

(3)  „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, „Europäisches
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ oder
„entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland

(a) Generelle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen

25 Das Mitglied des Aufsichtsrates
muss, abhängig von Staatsangehörigkeit
und Wohnsitz, ein „Führungszeugnis zur
Vorlage bei einer Behörde“ (Belegart „O“)
des Bundesamts für Justiz gemäß § 30
Abs. 5 BZRG
(„Behördenführungszeugnis“), ein
„Europäisches Führungszeugnis zur
Vorlage bei einer Behörde“ gemäß §§ 30
Abs. 5, 30b BZRG („Europäisches
Behördenführungszeugnis“) oder
entsprechende Führungszeugnisse oder
Bescheinigungen über von
Aufsichtsbehörden des Wohnsitzstaates
vorgenommene Zuverlässigkeitsprüfungen
nach Abstimmung mit dem jeweiligen
Fachreferat der Bundesanstalt
(„entsprechende Unterlagen“) im Original
einreichen.

26 Das Behördenführungszeugnis wird der Bundesanstalt direkt von der
ausstellenden Behörde übersandt und ist nicht einzureichen.

27 Mitglieder von Aufsichtsorganen, die in den letzten zehn Jahren Wohnsitze in
verschiedenen Staaten hatten, müssen die Führungszeugnisse und entsprechende
Unterlagen aus jedem dieser Staaten beibringen. Etwaige rechtliche Hindernisse für eine
Beibringung sind dem jeweiligen Fachreferat der Bundesanstalt substantiiert darzulegen.

28 Soweit die entsprechenden Unterlagen schon vorliegen, sind sie zusammen mit
den weiteren, der Bestellungsanzeige beizufügenden Unterlagen bei der Bundesanstalt
hochzuladen. Eine spätere Einreichung ist jedoch auch möglich.

Bundeszentralregister (BZR)

Beim Bundesamt für Justiz (BfJ) wird das
Bundeszentralregister geführt, die
Einzelheiten dazu sind im
Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
geregelt. In dem Register werden
strafgerichtliche Verurteilungen,
Entscheidungen von Verwaltungsbehörden
und Gerichten, Vermerke über
Schuldunfähigkeit und Feststellungen
deutscher Gerichte und Behörden
eingetragen. Die Eintragungen werden unter
im Gesetz geregelten Bedingungen wieder
entfernt. Jede Person kann ein
Führungszeugnis über sich beantragen,
unter gewissen Voraussetzungen können
auch Behörden Auskunft verlangen.
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29 In Staaten, in denen ein Führungszeugnis von einer öffentlichen Stelle ausgestellt
wird, darf es nicht durch andere Unterlagen ersetzt werden.

30 Das „Behördenführungszeugnis“ ist nicht zu verwechseln mit dem „Erweiterten
Führungszeugnis“ gemäß § 30a BZRG. Dieses ist nicht einzureichen.

31 Der Antrag für ein „Behördenführungszeugnis“ und ein „Europäisches
Behördenführungszeugnis“ muss durch das Mitglied des Aufsichtsorgans bei der örtlichen
Meldebehörde (§ 30 Abs. 2 S. 1 BZRG) oder elektronisch beim Bundesamt für Justiz
(§ 30c BZRG) gestellt werden. Deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland können den Antrag unmittelbar beim Bundesamt für Justiz
als Registerbehörde stellen (§ 30 Abs. 3 S. 1 BZRG).

32 Damit die Bundesanstalt die eingehenden Führungszeugnisse dem Unternehmen
zuordnen kann, bei dem das betreffende Mitglied des Aufsichtsorgans bestellt wurde, sind
als Verwendungszweck der Name des anzeigenden Unternehmens, das Geschäftszeichen
oder die BaFin-ID anzugeben.

33 Das Behördenführungszeugnis muss aktuell sein, d. h. es darf zum Zeitpunkt der
Bestellung des Mitglieds des Aufsichtsorgans nicht älter als zwölf Monate sein.
Maßgeblich hierfür ist das Ausstellungsdatum des Dokuments.

34 Sowohl das „Behördenführungszeugnis“ als auch das „Europäische
Behördenführungszeugnis“ werden vom Bundesamt für Justiz direkt an die Bundesanstalt
übersandt. Eine Einreichung über das MVP-Portal ist nicht erforderlich. Alle weiteren
Führungszeugnisse, insbesondere aus anderen Staaten, sind über das MVP-Portal
einzureichen.

(b) Spezielle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen

35 Im Einzelnen sind folgende Führungszeugnisse und Unterlagen einzureichen:

Aufsichtsorganmitglieder mit Dokument

deutscher
Staatsangehörig-
keit und

Wohnsitz in
Deutschland

ein vom Bundesamt für Justiz
ausgestelltes „Behördenführungszeugnis“

Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat der
Europäischen
Union oder in
einem Drittstaat

ein vom Bundesamt für Justiz
ausgestelltes „Behördenführungszeugnis“
und „entsprechende Unterlagen“ aus dem
Wohnsitzstaat

Staatsangehörig-
keit eines
Mitgliedstaates
der Europäischen
Union und

Wohnsitz in
Deutschland

ein vom Bundesamt für Justiz
ausgestelltes „Europäisches
Behördenführungszeugnis“

Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat der
Europäischen
Union oder in
einem Drittstaat

„entsprechende Unterlagen“ aus dem
Wohnsitzstaat
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Staatsangehörig-
keit eines
Drittstaates und

Wohnsitz in
Deutschland

ein vom Bundesamt für Justiz
ausgestelltes „Behördenführungszeugnis“

Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat der
Europäischen
Union oder in
einem Drittstaat

„entsprechende Unterlagen“ aus dem
Wohnsitzstaat

36

Europäisches Behördenführungszeugnis

Seit dem 27.04.2012 können Europäische Behördenführungszeugnisse beantragt
werden, nachdem der deutsche Gesetzgeber mit § 30b BZRG die Vorgaben des
Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die
Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister
zwischen den Mitgliedstaaten (Abl. L 93 vom 07.04.2009, S. 23) umgesetzt hat.

Das Bundesamt für Justiz hat auf seiner Internet-Seite www.bundesjustizamt.de
Erläuterungen zum Europäischen Führungszeugnis veröffentlicht:

„Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in
Deutschland leben, kann gemäß § 30b BZRG ein Führungszeugnis erteilt werden,
welches Auskunft sowohl über den Inhalt des Bundeszentralregisters als auch des
Strafregisters ihres Herkunftsmitgliedstaates gibt (Europäisches Führungszeugnis). Der
Antrag auf Erteilung eines Europäischen Führungszeugnisses ist bei der zuständigen
Meldebehörde zu stellen. Das Europäische Führungszeugnis kann für eigene Zwecke
(Privatführungszeugnis) oder zur Vorlage bei einer deutschen Behörde
(Behördenführungszeugnis) erteilt werden.

Wird ein Europäisches Führungszeugnis beantragt, ersucht das Bundesamt für Justiz
den Herkunftsmitgliedstaat um Mitteilung des dortigen Registerinhalts, damit dieser in
das Führungszeugnis aufgenommen werden kann. Eine Übersetzung und eine
inhaltliche Überprüfung der mitgeteilten Angaben erfolgt nicht. […]“

(4) Auszug aus dem Gewerbezentralregister

37 Weiterhin hat das Mitglied des Aufsichtsorgans einen Auszug aus dem
Gewerbezentralregister gemäß § 150 GewO im Original bei der Bundesanstalt
einzureichen.
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38 Der Antrag für einen
Auszug aus dem
Gewerbezentralregister muss
durch das Mitglied des
Aufsichtsorgans selbst bei der
zuständigen örtlichen Behörde -
i. d. R. Meldebehörde oder
Gewerbeaufsichtsamt -
(§§ 150 Abs. 2, 155 Abs. 2
GewO i. V. m. den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften)
oder elektronisch beim
Bundesamt für Justiz (§ 150e
GewO) gestellt werden.
Personen, die ihren Wohnsitz
außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland haben, können den
Antrag unmittelbar beim
Bundesamt für Justiz als
Registerbehörde stellen
(§ 150 Abs. 3 GewO). Es ist darauf zu achten, dass ein Registerauszug als natürliche
Person beantragt wird.

39 Es sind folgende Ausfüllhinweise für den amtlichen Vordruck GZR 3 der Zweiten
allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Titels XI -
Gewerbezentralregister - der Gewerbeordnung (2. GZRVwV - Ausfüllanleitung) vom
29.07.1985 zu beachten:

- im Feld 01 Beleg-Art ist die Schlüsselzahl „1“ einzutragen,
- im Feld 20 bleiben beide Kästchen leer.

40 Damit die Bundesanstalt separat eingehende Auszüge aus dem
Gewerbezentralregister dem Unternehmen zuordnen kann, bei dem das betreffende
Mitglied des Aufsichtsorgans bestellt wurde, sind als Verwendungszweck der Name des
anzeigenden Unternehmens, das Geschäftszeichen oder die BaFin-ID anzugeben.

41 Der Auszug ist über MVP einzureichen. Liegt dieser bei der Anzeige noch nicht vor,
ist er nachträglich über das Formular KAGB - Allgemeine Mitteilung (Nachträgliche
Information / Ergänzung zu einer abgegebenen Bestellungsanzeige) einzureichen. Die
BaFin erhält den Gewerbezentralregisterauszug nicht direkt. Das Bundesamt für Justiz
versendet den Auszug aus dem Gewerbezentralregister aufgrund der gesetzlichen
Regelungen in der GewO nicht unmittelbar an die Bundesanstalt, sondern an den
Antragsteller.

42 Der Auszug muss aktuell sein, d. h. er darf zum Zeitpunkt der Bestellung des
Mitglieds des Aufsichtsorgans nicht älter als zwölf Monate sein. Maßgeblich hierfür ist
das Ausstellungsdatum des Dokuments.

43 Bei Personen, die bisher keinen Wohnsitz in Deutschland innehatten oder keine
berufliche Tätigkeit in Deutschland ausgeübt haben, verzichtet die Bundesanstalt
grundsätzlich auf die Einreichung des deutschen Gewerbezentralregisterauszugs und auf
die Beibringung von vergleichbaren ausländischen Dokumenten. Die Bundesanstalt behält
sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen anzufordern.

Gewerbezentralregister (GZR)

Beim Bundesamt für Justiz (BfJ) wird ein
Gewerbezentralregister geführt, die
Einzelheiten dazu sind in § 149ff der
Gewerbeordnung (GewO) geregelt. In dem
Register werden Behördenentscheidungen,
Bußgeldentscheidungen, strafgerichtliche
Verurteilungen im Zusammenhang mit einer
gewerblichen Tätigkeit eingetragen. Dies sind
z.B. der Widerruf einer Gewerbeerlaubnis
wegen Unzuverlässigkeit, Bußgeldentschei-
dungen wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,
Verurteilungen aufgrund des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes. Die Eintragungen
werden unter in der GewO geregelten
Bedingungen getilgt/ entfernt. Jede Person
kann einen Registerauszug über sich
beantragen, unter gewissen Voraussetzungen
können auch Behörden Auskunft verlangen.
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(5) Nebentätigkeiten

44 Zur Beurteilung der Einhaltung der aufsichtlichen Mandatsbegrenzungen für
Aufsichtsräte und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit sind Nebentätigkeiten der
betreffenden Person anzugeben oder eine Fehlanzeige abzugeben.

45 Bei Neubestellungen von Aufsichtsräten sind alle Nebentätigkeiten über das
MVP-Portal anzuzeigen.

46 Bei der Aufnahme oder Beendigung von weiteren Nebentätigkeiten nach
Bestellung ist dies über das MVP-Portal anzuzeigen.

47 Es sind alle beruflichen haupt- und nebenamtlichen Tätigkeiten des
Aufsichtsratsmitglieds anzugeben. Weiterhin sind alle Mandate in Verwaltungs- und
Aufsichtsorganen einschließlich damit verbundener zusätzlicher Verantwortlichkeiten wie
zum Beispiel Vorsitz- oder Ausschusstätigkeiten entsprechend zu berücksichtigen.

48 Es sind auch Mandate in fakultativen Aufsichtsräten anzugeben.

49 Geringfügige ehrenamtliche Tätigkeiten, die dem Privatleben zuzuordnen sind
(z.B. ehrenamtliche Tätigkeit in einem lokalen Sportverein außerhalb der Arbeitszeit),
brauchen nicht berücksichtigt zu werden. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, Kontakt mit
dem bei der Bundesanstalt zuständigen Fachreferat aufzunehmen.

4. Anzeigepflicht bei Ausscheiden

50 Das Ausscheiden eines Mitglieds des
Aufsichtsorgans ist unverzüglich über das MVP-
Portal anzuzeigen.

51 Die Anzeigepflicht gilt auch, wenn ein
Mitglied nach Ablauf der regulären Amtszeit
nicht zur Wiederwahl antritt.

5. Weitere Anzeigepflichten

52 Ebenfalls der Bundesanstalt anzuzeigen sind durch das Aufsichtsorganmitglied
- nach § 34 Abs. 5 Nr. 2 KAGB die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen sich als
Aufsichtsorganmitglied, sobald das Aufsichtsorganmitglied von der Einleitung des
Ermittlungsverfahrens gegen sich als Beschuldigten Kenntnis erlangt hat und
- nach § 34 Abs. 5 Nr. 3 KAGB die Übernahme und die Aufgabe einer unmittelbaren
Beteiligung an einem Unternehmen sowie Veränderungen in der Höhe der Beteiligung.
Weitere Informationen gibt das „Informationsblatt zum Fachverfahren Personenanzeigen:
KAGB“.

Rechtsgrundlagen:
§ 18 Abs. 4 S. 2 KAGB
§ 119 Abs. 3 S. 3 KAGB
§ 147 Abs. 3 S. 3 KAGB
§ 153 Abs. 3 S. 4 KAGB
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II. Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen

53 Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen zuverlässig sein, die erforderliche
Sachkunde zur Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion
sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte,
die das jeweilige Unternehmen betreibt, besitzen und der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen.

54 Die Zuverlässigkeit, Sachkunde und ausreichende
zeitliche Verfügbarkeit bei der Bestellung des Mitglieds
werden anhand der eingereichten Unterlagen beurteilt.
Die vom Gesetz geforderten Kriterien müssen jedoch nicht nur zum Zeitpunkt der
Bestellung, sondern auch während der gesamten Ausübung des Mandats erfüllt sein.
Kapitalverwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, der Bundesanstalt auf Anforderung
weitere Unterlagen, z. B. Protokolle von Aufsichtsorgansitzungen zur Verfügung zu
stellen.

1. Sachkunde

55 Sachkunde im Sinne des KAGB bedeutet, dass ein Mitglied des Aufsichtsrates
oder des Beirates fachlich in der Lage ist, die Geschäftsleiter der
Kapitalverwaltungsgesellschaft angemessen zu kontrollieren, zu überwachen und die
Entwicklung aktiv zu begleiten. Dazu muss die Person die vom Unternehmen getätigten
Geschäfte verstehen und deren Risiken für das Unternehmen beurteilen können. Das
Mitglied muss mit den für die Kapitalverwaltungsgesellschaft wesentlichen gesetzlichen
Regelungen vertraut sein. Ein Mitglied muss grundsätzlich nicht über Spezialkenntnisse
verfügen, jedoch muss die Person in der Lage sein, ggf. ihren Fortbildungsbedarf zu
erkennen.

2. Zuverlässigkeit

Mitglieder von Aufsichtsorganen im Geltungsbereich des KAGB müssen ihrer
Persönlichkeit nach geeignet sein, die Wahrung der Interessen der Anleger zu
gewährleisten. Das heißt, sie müssen zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit braucht nicht
positiv nachgewiesen zu werden. Daher wird Zuverlässigkeit unterstellt, wenn keine
Tatsachen erkennbar sind, die eine Unzuverlässigkeit begründen.

56 Unzuverlässigkeit ist anzunehmen, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich
ergibt, dass das Mitglied eines Aufsichtsorgans aufgrund persönlicher Umstände keine
Gewähr dafür bietet, dass es seine Tätigkeit sorgfältig und ordnungsgemäß ausüben
wird. Berücksichtigt wird dabei das persönliche Verhalten sowie das Geschäftsgebaren
des Mitglieds eines Aufsichtsorgans hinsichtlich strafrechtlicher, finanzieller,
vermögensrechtlicher und aufsichtsrechtlicher Aspekte. Hier sind Verstöße gegen
Straftat- oder Ordnungswidrigkeitentatbestände – insbesondere solche, die im
Zusammenhang mit Tätigkeiten bei Unternehmen stehen – sowohl innerhalb der
deutschen als auch einer ausländischen Rechtsordnung von besonderer Relevanz.

57 Unzuverlässigkeit setzt kein Verschulden voraus.

58 Wenn entsprechende Umstände eintreten oder eingetreten sind, beurteilt die
Bundesanstalt jeweils im Einzelfall, ob die Zuverlässigkeit des Mitglieds eines

Rechtsgrundlage:
§ 18 Abs. 4 S. 1 KAGB
§ 119 Abs. 3 S. 1 KAGB
§ 147 Abs. 3 S. 1 KAGB
§ 153 Abs. 3 S. 3 KAGB
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Aufsichtsorgans in Bezug auf die Ausübung der Tätigkeit nicht oder nicht mehr vorhanden
ist.

59 Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit können z. B. sein:

- aufsichtliche Maßnahmen der Bundesanstalt, die gegen das Mitglied oder ein
Unternehmen, in dem das Mitglied als Geschäftsleiter tätig war oder ist, gerichtet
sind oder waren,

- Straftaten im Vermögensbereich und im Steuerbereich oder besonders schwere
Kriminalität und Geldwäschedelikte,

- Verstöße gegen Ordnungsvorschriften.

Weitere Aspekte, die für eine mangelnde Zuverlässigkeit sprechen könnten und die daher
von den Unternehmen beurteilt werden sollten, sind:

- das Bestehen von Interessenkonflikten,
- das Vorliegen von Tatsachen, aus denen sich eine fehlende Unvoreingenommenheit

ergibt.

60 Interessenkonflikte sind dann gegeben, wenn persönliche Umstände oder die
eigene wirtschaftliche Tätigkeit geeignet sind, das Mitglied eines Aufsichtsrates in der
Unabhängigkeit seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion zu beeinträchtigen.
Dauerhafte, nicht auf zufriedenstellende Weise geminderte Interessenkonflikte stehen der
Ausübung des Mandats unter dem Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit grundsätzlich
entgegen.

61 Ein Interessenkonflikt kann darin bestehen, dass Mitglieder des Aufsichtsrates
oder mit einem oder mehreren Geschäftsleitern oder mit Mitgliedern der Geschäftsleitung
oder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des Mutterunternehmens oder von
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens oder mit Personen, die eine
bedeutende Beteiligung an dem beaufsichtigten Unternehmen halten, in einem
Angehörigkeitsverhältnis stehen. Es ist im Einzelfall zu beurteilen, ob das
Angehörigkeitsverhältnis der Ausübung des Mandats entgegensteht.

62 Ein Interessenkonflikt kann darin bestehen, dass das Mitglied, ein naher
Angehöriger des Mitglieds oder ein von dem Mitglied geleitetes Unternehmen
Geschäftsbeziehungen zu dem beaufsichtigten Unternehmen oder dessen Mutter- oder
Tochterunternehmen unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche
Abhängigkeit ergeben kann.

63 Interessenkonflikte können aber beispielsweise auch bei Rechtsstreitigkeiten mit
dem beaufsichtigten Unternehmen oder dessen Mutter- oder Tochterunternehmen
oder in Form von konkurrierenden Interessen bestehen.

64 Mitglieder von Aufsichtsorganen sollen mögliche Interessenkonflikte mindestens
dem Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans frühzeitig offenlegen. Jedes
Aufsichtsorgan hat angemessen zu kommunizieren, besprechen, dokumentieren und
entscheiden, welche Interessenkonflikte des einzelnen Mitglieds bestehen und auf welche
Art und Weise mit ihnen umgegangen wird bzw. welche Maßnahmen zu ihrer
Verhinderung, Lösung oder Abschwächung ergriffen werden. Dabei sollte sich ein Mitglied
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans unbeschadet einschlägiger gesetzlicher
Bestimmungen der Stimme bei solchen Sachverhalten enthalten, bei denen ein
Interessenkonflikt vorliegt. Kapitalverwaltungsgesellschaften sollten die Bundesanstalt
über einen identifizierten Interessenkonflikt bei Mitgliedern des Aufsichtsrates unter
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Angabe der ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung, Lösung oder Abschwächung dieses
Interessenkonfliktes informieren.

3. Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des KAGB

65 Die Unabhängigkeit des Aufsichtsratsmitgliedes nach den §§ 18 Abs. 3 S. 1 und S.
2, 119 Abs. 3 S. 2, 147 Abs. 3 S. 2, 153 Abs. 3 S. 2 KAGB von den Aktionären, den mit
ihnen verbundenen Unternehmen und den Geschäftspartnern der
Kapitalverwaltungsgesellschaft, ist insbesondere als wirtschaftliche Unabhängigkeit zu
verstehen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist regelmäßig anzunehmen, wenn die
Einnahmen des Aufsichtsratsmitgliedes aus seiner Tätigkeit für einen Aktionär, ein mit
ihm verbundenen Unternehmen oder einen Geschäftspartner der
Kapitalverwaltungsgesellschaft in den letzten vier Jahren vor seiner Bestellung im Mittel
30 Prozent seiner Gesamteinnahmen nicht überschritten haben. Bei den verbundenen
Unternehmen handelt es sich um verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 des
Aktiengesetzes. Unter Geschäftspartnern sind natürliche oder juristische Personen zu
verstehen, zu denen Geschäftsbeziehungen jeglicher Art unterhalten werden. Auf die
Dauer oder den Umfang der Geschäftsbeziehungen kommt es nicht an. Steht das
Aufsichtsratsmitglied in wirtschaftlicher Abhängigkeit von der
Kapitalverwaltungsgesellschaft, in dessen Aufsichtsrat das Mitglied sitzt, sind die Gründe
für die Auswahl dieses Aufsichtsratsmitgliedes nachvollziehbar zu dokumentieren.

4. Mandatsbegrenzungen

66 Gemäß § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AktG kann nicht Mitglied
des Aufsichtsrates sein, wer bei geplantem Dienstantritt bereits
in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben,
Aufsichtsratsmitglied ist. Zu den Handelsgesellschaften mit obligatorischem Aufsichtsrat
zählt auch die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH.
Ebenfalls von § 100 Abs. 2 S.1 Nr. 1 AktG erfasst wird der obligatorische Beirat einer
externen KVG in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG nach § 18 Abs. 2 S. 2 KAGB.

67 Nach § 100 Abs. 2 S. 2 AktG dürfen die gesetzlichen Vertreter des herrschenden
Unternehmens eines Konzerns neben den in § 100 Abs. 2 S. 1 AktG zugelassenen
Mandaten weitere fünf Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von
Konzernunternehmen wahrnehmen. Diese Regelung ist ein Ausnahmetatbestand zu dem
in § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AktG statuierten Grundsatz und soll dem Umstand Rechnung
tragen, dass die Wahrnehmung von Konzernmandaten typischerweise zum
Aufgabenbereich des Vertretungsorgans des herrschenden Unternehmens gehört. Im
Falle eines mehrstufigen Konzerns findet die Vorschrift nur zugunsten des gesetzlichen
Vertreters der Konzernspitze Anwendung. § 100 Abs. 2 S. 3 AktG regelt wiederum eine
weitere Ausnahme von § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AktG. Im Gegensatz zu § 100 Abs. 2 S. 2
AktG findet jedoch keine Privilegierung statt. Vielmehr werden nach dieser Vorschrift
diejenigen Mandate in Aufsichtsräten doppelt gezählt, in denen das Mitglied den Vorsitz
innehat. Hierdurch soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass das Amt des
Aufsichtsratsvorsitzenden zeitintensiv ist und professionell geführt werden muss.

68 Die Konzernprivilegierung nach § 100 Abs. 2 S. 2 AktG hat Vorrang vor § 100
Abs. 2 S. 3 AktG, so dass Aufsichtsratsvorsitzmandate im Konzern nicht doppelt gezählt
werden, da ihre Mandate von vornherein aus der Berechnung herausgelassen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Abs. 2 KAGB
§ 100 Abs. 2 AktG


